Forderrichtlinie Regionales Wachstum

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums
fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
zur Férderung von Investitionen kleiner Unternehmen
in strukturschwachen Raumen
(Férderrichtlinie Regionales Wachstum)

Vom 4. Juli 2023

.
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1. Der Freistaat Sachsen gewéhrt nach MaBgabe
a) dieser Richtlinie,

b) den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere nach §§ 23, 44 und 44a der
Séchsischen Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SachsGVBI.
S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SachsGVBI. S. 285) geédndert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften des Sachsischen
Staatsministeriums der Finanzen zur Sachsischen Haushaltsordnung vom 11. Dezember 2025 (SachsABI.
SDr. 2026 S. S 230), in der jeweils geltenden Fassung,

c) der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283 vom
27.9.2014, S. 65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023
(ABI. L 167 vom 30.6.2023, S. 1) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie

d) der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 Uber die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-minimis-Beihilfen
(ABI. L 2023/2831 vom 15.12.2023), in der jeweils geltenden Fassung,

Zuwendungen fir Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft und der Freien Berufe.

2. Zuwendungen im Rahmen des Fonds fiir einen gerechten Ubergang — Just Transition Fund (JTF) dienen der
Umsetzung des Programms ,EFRE/JTF — Programm 2021-2027 Sachsen” und werden dariiber hinaus nach
den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie vom 9. Mai 2023 (SachsABI. S. 576), zuletzt enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 268), in der jeweils geltenden Fassung
gewahrt, soweit in dieser Férderrichtlinie keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

3. Die verwendeten vereinfachten Kostenoptionen (Pauschalfinanzierung) basieren auf Artikel 54 a) der
Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen
Bestimmungen fir den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds Plus, den
Kohasionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir diese Fonds und fir den Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds, den Fonds fir die innere Sicherheit und das Instrument fir finanzielle Hilfe im Bereich
Grenzverwaltung und Visumpolitika (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

4. MalBgeblich fir die Beurteilung der Forderfahigkeit eines Vorhabens sowie fiir die Ermittlung der
Beihilfeintensitat und des Beihilfebetrags ist der Zeitpunkt der Bewilligung der Férderung (vergleiche Artikel 2
Nummer 28 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014).

5. Mit den Zuwendungen sollen Investitionsanreize gegeben werden, um die Anpassungs- und
Wettbewerbsfahigkeit bestehender kleiner Unternehmen in den Landkreisen des Freistaats Sachsen (zum
Beispiel durch Vorhaben zur Anpassung an die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung) zu verbessern
und Dauerarbeitsplatze zu sichern oder zu schaffen.

6. Mit den Zuwendungen aus dem JTF sollen KMU bei der Bewaltigung der wirtschaftlichen Folgen des
Braunkohleausstiegs und der Steigerung ihrer Wettbewerbsfahigkeit sowie dem Erhalt und der Schaffung von
Arbeitsplatzen als Beitrag zum Ubergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstiitzt werden, um Regionen
und Menschen in die Lage zu versetzen, die sozialen beschaftigungsspezifischen, wirtschaftlichen und
dkologischen Auswirkungen des Ubergangs zu den energie- und klimapolitischen Vorgaben fiir 2030 und zu
einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 zu bewéltigen.

7. Mittel aus dem JTF werden ausschlieBlich fir Investitionsvorhaben im Mitteldeutschen Revier (Landkreis
Nordsachsen, Landkreis Leipzig), im Lausitzer Revier (Landkreis Bautzen, Landkreis Gérlitz) und der
Kreisfreien Stadt Chemnitz eingesetzt.

http://web:3000 Fassung vom 19.05.2026 Seite 1 von 10


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/4270#p23
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/4270#p44
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/4270#p44a
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1548
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/19957

Forderrichtlinie Regionales Wachstum

8. Ein Anspruch auf Gewéahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle auf
Grund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

Il.
Gegenstand der Férderung

Gefordert werden Investitionsvorhaben

a) zur Errichtung einer neuen Betriebsstatte (Errichtungsinvestitionen),

b) zum Ausbau der Kapazitat einer bestehenden Betriebsstatte (Erweiterungsinvestitionen),

c) zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstatte in vorher dort nicht hergestellte Produkte,

d) zur grundlegenden Anderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstatte.
Die Begriffe ,Produktion” und ,Produkte” schlieBen Dienstleistungen und deren Erbringung mit ein.

Il
Zuwendungsempfianger

1. Zuwendungsempfanger sind fir Zuwendungen

a) im Rahmen des JTF in den Landkreisen Bautzen, Gorlitz, Leipzig und Nordsachsen sowie in der Stadt
Chemnitz kleine und mittlere Unternehmen im Sinne von Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 sowie

b) im Rahmen der Landesférderung in den tbrigen Landkreisen kleine Unternehmen

der gewerblichen Wirtschaft und der Freien Berufe, die einer der in den Anlagen 1 und 2 aufgefiihrten Branchen

angehdren.

Das Vorhaben muss auf dem Gebiet des jeweiligen Landkreises oder auf dem Gebiet Stadt Chemnitz

durchgefiihrt werden.

2. Von der Férderung ausgeschlossen sind:

a) Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des Artikels 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014,

b) Unternehmen, an denen Banken, Versicherungen, die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Sachsen
oder Kommunen Anteile halten,

c) Franchise-Nehmer, sofern die Anzahl der mit dem Franchise-Konzept verbundenen Unternehmen 50
Ubersteigt,

d) Einrichtungen und MaBnahmen im Sinne von § 3 Absatz 1 des Sachsischen Kulturraumgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 811), das zuletzt durch Artikel 27
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SachsGVBI. S. 705) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung sowie

e) Unternehmen, die einer in der Anlage 2 aufgefuhrten Branchen zugeordnet werden und die zum Zeitpunkt
der Antragstellung ein Vorhaben durchfiihren, fiir das sie eine Zuwendung aus der einzelbetrieblichen
Investitionsférderung der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur®
( Richtlinie GRW RIGA) erhalten haben, oder sich mit einem solchen Vorhaben noch in der Mittelbindefrist
befinden.

Von Buchstabe b bleiben Beteiligungen von Regionalen Beteiligungsgesellschaften, die der

Wirtschaftsférderung dienen (zum Beispiel Mittelstandische Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG),

Séachsische Beteiligungsgesellschaft (SBG), SIB Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH), unberihrt.

V.
Zuwendungsvoraussetzungen

1. Ein Investitionsvorhaben darf nur dann geférdert werden, wenn mit diesem eine Steigerung der betrieblichen
Anpassungs- und Wettbewerbsféhigkeit verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn mit dem Vorhaben mindestens
eines der folgenden Ziele erreicht werden soll:

a) Erweiterung des Angebotes (zum Beispiel Erweiterung des Leistungs-/ Warenangebots, Erweiterung des
Kundenstamms) oder

b) Umsatzausweitung oder

c) Prozessoptimierung oder

d) Verbesserung der Angebotsqualitat (zum Beispiel hdhere Wertigkeit des Leistungs- beziehungsweise
Warenangebots, Spezialisierung, Verbesserung des Kundennutzens/-erlebniswertes).

Die mit dem Investitionsvorhaben beabsichtigte Steigerung der betrieblichen Anpassungs- und
Wettbewerbsfahigkeit ist im Antrag darzulegen. Das beinhaltet auch Erlauterungen zur bisherigen Entwicklung
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des Unternehmens, zu seinen wirtschaftlichen Perspektiven sowie zu den erwarteten Effekten der geplanten
Investition.

Fir Investitionsvorhaben im Rahmen des JTF muss zudem dargelegt werden, wie die Investition zur
Bewaltigung der wirtschaftlichen Folgen des Strukturwandels aufgrund des Braunkohleausstiegs beitragt.

2. Der Investitionsbetrag muss mindestens 20 000 Euro umfassen.

3. Bei Unternehmen, die einer in der Anlage 2 aufgeflihrten Branchen zugeordnet werden, muss der
Investitionsbetrag unterhalb einer Héhe von 50 000 Euro liegen.

4. Eine Férderung kann grundséatzlich nur erfolgen, wenn das Unternehmen beziehungsweise das beantragte
Vorhaben einen Beitrag sowohl zur 6kologischen als auch zur sozialen Nachhaltigkeit leistet.

a) Ein 6kologisch nachhaltiger Beitrag im Sinne dieser Richtlinie wird geleistet, wenn
aa) das Vorhaben energieeffizient, ressourcenschonend beziehungsweise ressourceneffizient ist oder
bb) das Vorhaben mdglichst niedrige umweltschadliche Emissionen erzeugt oder

cc) das Vorhaben eine Anpassung an Folgen des Klimawandels beziehungsweise erhéhte
Widerstandsfahigkeit gegeniiber Klima- und Umweltrisiken bedeutet oder

dd) das Unternehmen in einer Branche tatig ist, welche auf Sicherung ékologisch nachhaltiger,
zukunftsfahiger, klimafreundlicher oder innovativer Technologien und Produkte ausgerichtet ist oder

ee) im Unternehmen ein Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt wird oder

ffy  das Vorhaben weitere sonstige Beitrdge zum Umweltschutz leistet (zum Beispiel andere Beitrage zum
Immissionsschutz, Gewasserschutz, Naturschutz, Beitrdge zum integrierten Umweltschutz und zur
Ressourcenschonung, Teilnahme des Unternehmens an Klimaschutzprogrammen, das Produktdesign
entspricht den Leitlinien des Umweltbundesamtes flir eine umweltgerechte Produktgestaltung,
wesentlicher Beitrag zu den sechs Umweltzielen geman Artikel 9 VO (EU) 2020/852 anhand der
Kennzahlen der VO (EU) 2020/852 sowie der del. VO (EU) 2021/2139 zur Erganzung der VO (EU)
2020/852).

b) Ein sozial nachhaltiger Beitrag im Sinne dieser Richtlinie wird geleistet, wenn

aa) das Unternehmen die Zahl der Dauerarbeitsplétze innerhalb der letzten 12 Monate vor Antragstellung
um nicht mehr als 15 Prozent reduziert hat oder

bb) die Bezahlung der Mitarbeitenden unter Anwendung beziehungsweise in Anlehnung an die jeweils
geltenden tariflichen Bestimmungen erfolgt oder

cc) das Unternehmen sich auf dem Gebiet der betrieblichen Aus- und Weiterbildung engagiert und den
Auszubildenden eine Ubernahmeperspektive eréffnet oder

dd) im Unternehmen eine aktive betriebliche Mitbestimmung stattfindet oder
ee) das Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie férdert oder
ffy  das Unternehmen Frauen und Mannern gleiche Aufstiegschancen eréffnet oder

gg) das Unternehmen Investitionen in die Barrierefreiheit von Produkten, Dienstleistungen oder der
Betriebsstatte tatigt.

5. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein und den Grundsatzen einer soliden Finanzierung
entsprechen. Der Beitrag des Zuwendungsempfangers aus Eigen- oder Fremdmitteln zur Finanzierung des
Investitionsvorhabens muss mindestens 25 Prozent der beihilfefahigen Kosten betragen. Dieser Mindestbeitrag
darf keine Beihilfeelemente enthalten.

6. Von der Férderung ausgeschlossen sind Vorhaben in Ladengeschéaften mit einer Nettoverkaufsflache von mehr
als 1 200 Quadratmetern.

7. Sofern nichts anderes bestimmt erfolgt der Nachweis der Zuwendungsvoraussetzungen durch
Eigenerklarungen im Antrag.

V.
Art und Umfang, Héhe der Férderung

1. Art der Zuwendung

Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektférderung als Anteilfinanzierung in Form eines Zuschusses
gewahrt.

2. Kosten im Sinne dieser Richtlinie sind Ausgaben im Sinne der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Sachsischen
Haushaltsordnung.

3. Umfang der Férderung
Zuwendungsfahig sind Investitionen, die zur Durchfiihrung des Vorhabens notwendig sind.
Zusatzlich zuwendungsfahig sind bei Investitionen im Rahmen des JTF gemans Ziffer V Nummer 8 Séatze 2

http://web:3000 Fassung vom 19.05.2026 Seite 3 von 10


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1548#p44

Forderrichtlinie Regionales Wachstum

und 3 (De-minimis) die indirekten Kosten des Férdervorhabens, zum Beispiel die Verwaltungskosten des
Investitionsvorhabens. Sie betragen als Pauschalfinanzierung sieben Prozent der férderfahigen direkten Kosten
des Investitionsvorhabens geman Ziffer V. Nummer 4.

4. Zuden zuwendungsfahigen Investitionen gehdéren:
a) die direkten tatsachlichen Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten der zum

Investitionsvorhaben zdhlenden Wirtschaftsgiiter des Sachanlagevermégens (zum Beispiel Gebaude,
Anlagen, Maschinen) sowie

b) die direkten tatsachlichen Anschaffungskosten von immateriellen Wirtschaftsgiitern, soweit diese aktiviert
werden und abschreibungsfahig sind. Immaterielle Wirtschaftsgiter sind Patente, Betriebslizenzen oder
patentierte technische Kenntnisse sowie nicht patentierte technische Kenntnisse. Sie sind nur férderfahig,
wenn:
aa) der Investor diese von einem Dritten (nicht von verbundenen oder sonst wirtschattlich, rechtlich oder

personell verflochtenen Unternehmen) zu Marktbedingungen erworben hat und
bb) diese Wirtschaftsglter ausschlieBlich innerhalb der Betriebsstétte, fur die die Férderung gewahrt wird,
genutzt werden.

5. Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Kosten des Grundstlickserwerbs,

) Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen,

c) Investitionen in nicht betriebsnotwendige Einrichtungen (zum Beispiel Betriebswohnungen),

) Investitionen im Zusammenhang mit der Produktion, Verarbeitung, Beférderung, Verteilung, Speicherung
oder Verbrennung fossiler Brennstoffe (zum Beispiel durch Verbrennungsmotoren angetriebene Fahrzeuge
und Maschinen),

e) die Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten fiir Personenkraftwagen, Kombifahrzeuge,
Lastkraftwagen, Omnibusse, Luftfahrzeuge, Schiffe und Schienenfahrzeuge sowie sonstige Fahrzeuge, die
im StraBenverkehr zugelassen sind und primar dem Transport dienen,

f)  Kosten flr die Anschaffung gebrauchter Wirtschaftsguter,

g) geringwertige Wirtschaftsguter, welche im Sinne von § 6 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 29
des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 33) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, im Anschaffungsjahr in voller Héhe abgeschrieben und damit steuermindernd geltend gemacht
werden,

h) Wirtschaftsguter, die aufgrund eines Sale-and-Rent-back-Verfahrens oder Sale-and-Lease-back-Verfahrens
angeschafft werden (mit Ausnahme der Darstellung als reines Finanzierungsgeschaft),

i)  Wirtschaftsglter, die dazu dienen, Dritten im Rahmen eines Mietverhaltnisses liberlassen zu werden,

i)  Erwerb von Geschéaftsanteilen oder Beteiligungen,

k) Planungsleistungen, Bodenuntersuchungen sowie sonstige vorbereitende MaBBnahmen,

[) Gebdhren und Finanzierungskosten aller Art sowie

m) Umsatzsteuer.

6. Bei Investitionen, die im Zusammenhang mit der Verlagerung eines Betriebes getatigt werden, sind Erlése, die
aus der VerauBerung der bisherigen Betriebsstatte erzielt werden oder erzielbar wéren und eventuelle
Entschadigungen (zum Beispiel nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 [BGBI. | S. 3634], das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
[BGBI. 2025 | Nr. 348] geandert worden ist) von den zuwendungsfahigen Kosten abzuziehen. Die Verlagerung
eines Betriebes aus einem anderen Land des Europaischen Wirtschaftsraumes ist von der Férderung
ausgeschlossen.

7. Hohe der Zuwendung bei einer Landesférderung

Erfolgt eine Férderung mit Landesmitteln, betrégt die H6he der Zuwendung fur ein Investitionsvorhaben als

Anteil an den zuwendungsféhigen Kosten

a) inden Regionalférdergebieten geman Randzeichen 175 der Leitlinien fir Regionalbeihilfen (2021/ C
153/01; im folgenden nur Regionalférdergebiete) der Landkreise bis zu 30 Prozent,

b) auBerhalb der Regionalférdergebiete der Landkreise bis zu 20 Prozent,

c) auBerhalb der Regionalférdergebiete der Landkreise bis zu 30 Prozent, wenn das Investitionsvorhaben als
De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 gewahrt wird.

Im Falle einer Unternehmensnachfolge kann die Héhe der Zuwendung unabhangig von der Zuordnung zu
einem Foérdergebiet auf Grundlage der Verordnung (EU) 2023/2831 als De-minimis-Beihilfe bis zu 50 Prozent
der zuwendungsfahigen Kosten betragen. Dies gilt fir Vorhaben nach Ziffer Il innerhalb von zwei Jahren ab dem
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Zeitpunkt der Ubernahme.
Die H6he der Zuwendung darf 500 000 Euro nicht Gbersteigen.
8. Hobhe der Zuwendung im Rahmen einer Férderung mit Mitteln des JTF

Erfolgt eine Férderung mit Mitteln des JTF, betragt die Héhe der Zuwendung flr ein Investitionsvorhaben als
Anteil an den zuwendungsféhigen Kosten

a) inden Landkreisen Bautzen und Gérlitz bis zu 45 Prozent flr kleine Unternehmen und bis zu 35 Prozent fir
mittlere Unternehmen,

b) in den Regionalférdergebieten der Landkreise Leipzig und Nordsachsen bis zu 35 Prozent flr kleine
Unternehmen und bis zu 25 Prozent fiir mittlere Unternehmen,

c) inden Regionalférdergebieten der Kreisfreien Stadt Chemnitz bis zu 30 Prozent fir kleine Unternehmen
und bis zu 20 Prozent fir mittlere Unternehmen und

d) auBerhalb der Regionalférdergebiete in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen und der Kreisfreien
Stadt Chemnitz bis zu 20 Prozent fiir kleine Unternehmen und bis zu 10 Prozent fiir mittlere Unternehmen,

e) auBerhalb der Regionalférdergebiete der Kreisfreien Stadt Chemnitz bis zu 30 Prozent fiir kleine
Unternehmen und bis zu 20 Prozent fir mittlere Unternehmen, wenn das Investitionsvorhaben als De-
minimis-Beihilfe gewahrt wird.

Unabhangig von der Zuordnung zu einem Fdrdergebiet betragt die Hohe der Zuwendung in den Landkreisen

Bautzen, Gérlitz, Leipzig und Nordsachsen bis zu 70 Prozent der zuwendungsféhigen Kosten, wenn die

Foérderung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 als De-minimis-Beihilfe gewahrt wird.

Im Falle einer Unternehmensnachfolge kann die Hohe der Zuwendung in der Stadt Chemnitz unabh&ngig von
der Zuordnung zu einem Férdergebiet als De-minimis-Beihilfe von bis zu 50 Prozent der zuwendungsfahigen
Kosten betragen. Dies gilt fir Vorhaben nach Ziffer Il innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der
Ubernahme.

VL.
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

1. Das Vorhaben soll nach einer Bewilligung kurzfristig begonnen und grundsatzlich innerhalb von 36 Monaten
nach Beginn beendet werden.

2. Eine Férderung kann nur erfolgen, wenn das Vorhaben den 6&ffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere
des Bau-, Planungs-, Raumordnungs- und Umweltrechtes entspricht.

3. Nach dieser Richtlinie gewahrte Férderungen kénnen kumuliert werden mit anderen Beihilfen, sofern diese
MaBnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefahige Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen
Beihilfen fir dieselben, sich teilweise oder vollstandig Uberschneidenden Kosten, jedoch nur, wenn durch diese
Kumulierung der héchste nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 fir diese Beihilfe geltende Férdersatz nicht
Uberschritten wird.

4. Unzulassig sind

a) Beihilfen fur ausfuhrbezogene Tatigkeiten, insbesondere Beihilfen, die unmittelbar mit der Errichtung und
dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Ausgaben in Zusammenhang stehen sowie

b) Beihilfen an ein Unternehmen, das einer Riickforderungsanordnung aufgrund eines friiheren Beschlusses
der Kommission zur Feststellung einer von demselben Mitgliedstaat gewahrten Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist.

5. Abweichend von Nummer 4.2.6 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Sachsischen Haushaltsordnung fiir
Zuwendungen aus Landesmitteln beziehungsweise abweichend zu Nummer 5.3 EU-Rahmenrichtlinie fir
Zuwendungen aus dem JTF missen die geférderten Wirtschaftsgliter mindestens finf Jahre nach Beendigung
des Investitionsvorhabens in der geférderten Betriebsstétte verbleiben, es sei denn, sie werden durch gleich-
oder héherwertige WirtschaftsgUter ersetzt. Das ersetzende Wirtschaftsgut ist nicht erneut férderfahig.

6. Mit den Investitionsvorhaben miissen die zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhandenen Dauerarbeitsplatze fir
drei Jahre nach Beendigung des Investitionsvorhabens tatsachlich besetzt oder zumindest auf dem
Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten werden.

VII.
Verfahren

Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sachsische Aufbaubank — Férderbank — (SAB).

2. Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und die Prifung der
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Erstattung der Zuwendung gilt die Verwaltungsvorschrift zu
§ 44 der Sachsischen Haushaltsordnung, soweit nicht in dieser Férderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.
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3. Die Antragstellung erfolgt elektronisch tUber das Férderportal der SAB. Einem Antrag sind folgende Unterlagen
beizufiigen:

a) Identifikation,

b) Gewerbeanmeldung,

c) Registerauszug,

d) KMU-Bewertung und

e) Ermittlung Dauerarbeitsplatze zur Antragstellung.
4. FuUr aus Landesmitteln finanzierte Vorhaben gilt,

a) dass mit dem Vorhaben begonnen werden kann, sobald der Antrag auf Férderung bei der Bewilligungstelle
eingegangen ist und
b) dass Nummer 3 Satz 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung
( ANBest-P) keine Anwendung findet.
5. Auszahlung der Zuwendung

Die Auszahlung von aus JTF-Mitteln bewilligten Zuwendungen erfolgt nach den Vorgaben von Nummer 6.3 der
EU-Rahmenrichtlinie.

Zuwendungen der Landesférderung werden auf Antrag und nur fiir bereits bezahlte Rechnungen ausgezahlt
(Erstattungsprinzip).

6. Der Nachweis der indirekten Kosten geman Ziffer V Nummer 3 Satz 2 erfolgt Gber die nachgewiesenen direkten
férderfahigen Kosten des Investitionsvorhabens als Bezugseinheit.

7. Abweichend von 6.4.2 der EU-Rahmenrichtlinie wird bei Vorhaben im Rahmen des JTF auf die Einreichung
eines Zwischennachweises zum Jahresende verzichtet.

8. Im Sachbericht zum Verwendungsnachweis hat der Zuwendungsempfanger die Wirkung der Investition
insbesondere hinsichtlich des mit der Investition verbundenen Ziels (vergleiche Ziffer IV Nummer 1)
darzustellen.

VIIL.
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veréffentlichung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2029 auBer Kraft.
Dresden, den 4. Juli 2023

Der Staatsminister fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Martin Dulig

Anlage 1

Férderfahige Branchen A

Gliederung der Klassifikation der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 2025 (WZ 2025)
gegliedert nach Abschnitten, Abteilungen,
Gruppen, Klassen oder Unterklassen

Code Bezeichnung

38.23 Sonstige Verwertung von Abfallen

F (41-43) Baugewerbe

46.1 Handelsvermittlung

46.7 GroBhandel mit Kraftwagen, Kraftradern, deren Teilen und Zubehér
47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

49.32 Personenbeférderung im Gelegenheitsverkehr auf der StralBe
49.42 Umzugstransporte

52.1 Lagerei

52.21 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fur den Landverkehr
52.22 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fur die Schifffahrt
52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fir die Luftfahrt
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52.24 Frachtumschlag
52.26 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fur den Verkehr
52.3 Vermittlungstatigkeiten fur den Verkehr
53 Post-, Kurier- und Expressdienste
55.4 Vermittlungstatigkeiten flir Beherbergungsdienstleistungen
56 Gastronomie, auBBer in Kombination mit Code 55 — Beherbergung, wenn mit den eigenen

Beherbergungsgasten mindestens 25 Prozent der Umsatze erzielt werden
59.13 Filmverleih und -vertrieb, nicht an private Haushalte
60 Rundfunkveranstalter, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Medieninhalten
61 Telekommunikation
68 Grundstlcks- und Wohnungswesen
74 Sonstige wissenschaftliche und technische Tatigkeiten
75 Veterindrwesen
O (77-82) Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
85.5 Sonstiger Unterricht
85.6 Erbringung von Dienstleistungen flr Erziehung und Unterricht
86.94 Krankenpflege, Geburtshilfe und Hebammen
86.95 Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen
86.96 Traditionelle, komplementare und alternative medizinische Tatigkeiten
86.97 Vermittlungstatigkeiten fir medizinische, zahnéarztliche und andere Gesundheitstatigkeiten
86.99 Sonstiges Gesundheitswesen a.n.g.
90 Kunstschaffende Tatigkeiten und Tatigkeiten in der darstellenden Kunst
92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports
93.2 I__Erbringung von sonstiggn Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung, soweit sie nicht

Uberwiegend dem Tourismus zugutekommen
95 Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeraten und Gebrauchsgitern sowie von

Kraftwagen und Kraftradern
96.1 Waéscherei und chemische Reinigung
96.21 Frisér- und Barbiersalons
96.22 Kosmetiksalons und ahnliche Schdnheitsbehandlungen
96.23 Day Spas, Saunas, Dampfbader, soweit die Dienstleistungen nicht Gberwiegend dem Tourismus

zugutekommen
96.3 Bestattungswesen
96.4 Vermittlungstatigkeiten fir Gberwiegend persénliche Dienstleistungen
96.91 Erbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
96.99.1 Tatowier- und Piercingstudios
96.99.3 Betreuungsdienste fir Heimtiere
96.99.9 Erbringung von anderen Uberwiegend persénlichen Dienstleistungen a. n. g.

Anlage 2
Férderfahige Branchen B
Gliederung der Klassifikation der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 2025 (WZ 2025)
gegliedert nach Abschnitten, Abteilungen,
Gruppen, Klassen oder Unterklassen

Code Bezeichnung
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10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

11 Getrankeherstellung

13 Herstellung von Textilien

14 Herstellung von Bekleidung

15 Herstellung von Leder, Lederwaren und ahnlichen Produkten aus anderen Materialien

16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Mébel

17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus

18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielféltigung von bespielten Ton-, Bild- und Datentragern

20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen

21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

o4 Metallerzgugung und -bearbeitung, soweit ,Stahlindustrie” nicht nach Artikel 13 Buchstabe a
i. V. m. Arikel 2 Nummer 43 AGVO ausgeschlossen

25 Herstellung von Metallerzeugnissen

26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeraten, elektronischen und optischen Erzeugnissen

27 Herstellung von elektrischen Ausristungen

28 Maschinenbau

29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen

30 Sonstiger Fahrzeugbau, soweit nicht als Schiffbau nach Artikel 13 Buchstabe a AGVO
ausgeschlossen

31 Herstellung von Mébeln

32 Herstellung von sonstigen Waren

33 Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausristungen

38.21 Verwertung von Werkstoffen

39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Tatigkeiten der Abfallbewirtschaftung

46.2 GroBhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren

46.3 GroBhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getranken und Tabakwaren

46.4 GroBhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgultern

46.5 GroBhandel mit Geraten der Informations- und Kommunikationstechnik

46.6 GroBhandel mit sonstigen Maschinen, Ausristungen und Zubehdor

46.8 Sonstiger GroBhandel

46.9 GroBhandel ohne ausgepragten Schwerpunkt

52.25 Erbringung von Logistikdienstleistungen

55.1 Hotels, Gasthéfe und Pensionen

55.2 Ferienunterklinfte und ahnliche Beherbergungsstéatten

55.3 Campingplatze

55.9 Sonstige Beherbergungsstatten

56 Gastronomie in K"ombina.tion mit Code 55 — Beherberguﬂng, wopei mit den eig?nen
Beherbergungsgasten mindestens 25 Prozent der Umséatze erzielt werden miissen

58.1 Verlegen von Blichern und Zeitungen sowie sonstiges Verlagswesen, ohne Software

58.2 Verlegen von Software

59.11 Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen

59.12 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik

59.2 Tonstudios; Herstellung von Hérfunkbeitragen; Verlegen von bespielten Tontragern und Musikalien

62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

63 Datenverarbeitung, Hosting und Erbringung sonstiger Informationsdienstleistungen
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71 Tétigkeiten von Architektur- und Ingenieurbiros; technische, physikalische und chemische
Untersuchung

72 Forschung und Entwicklung

73 Werbung und Marktforschung sowie Public-Relations-Beratung

93.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung, soweit sie
' Uberwiegend dem Tourismus zugutekommen

96.23 Day Spas, Saunas, Dampfbader, soweit die Dienstleistungen liberwiegend dem Tourismus
' zugutekommen

Anlage 3

Sofern die MaBnahmen als staatliche Beihilfen auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO)' geférdert
werden, sind erganzend zu den Vorgaben dieser Richtlinie die nachfolgenden Punkte zu beachten.
1. Anwendbare Freistellungstatbestinde
Eine Férderung kann auf der Grundlage der Artikel 14 AGVO und Artikel 17 AGVO gewéhrt werden.
2. Forderverbot (Artikel 1 AGVO)

Von der Férderung ausgeschlossen sind Unternehmen bzw. Sektoren in den Féllen des Artikel 1 Absatz 2 bis 5
AGVO.

3. Deggendorf-Klausel (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO)

Einem Unternehmen, das einer Rickforderungsanordnung aufgrund eines frilheren Beschlusses der
Kommission zur Feststellung der Unzulassigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewahrten Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf keine Férderung nach dieser
Forderrichtlinie gewéhrt werden.

4. Beachtung der Anmeldeschwelle (Artikel 4 AGVO)

Bei der Bewilligung der Einzelvorhaben sind die Anmeldeschwelle firr regionale Investitionsbeihilfen geméan
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und Investitionsbeihilfen fir KMU geman Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢ AGVO
zu beachten.

Die Verlagerung eines Betriebes aus einem anderen Land des Europaischen Wirtschaftsraumes ist von der
Foérderung ausgeschlossen.

5. Transparenz (Artikel 5 AGVO)
Die Férderung nach dieser Richtlinie erfolgt in Form von Zuschulssen.
6. Anreizeffekt (Artikel 6 AGVO)

Der Beihilfeempfanger muss vor Beginn der Arbeiten flir das Vorhaben oder die Tatigkeit den schriftlichen
Férderantrag gestellt haben. Dieser muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

— Name und GréBe des Unternehmens
— Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses,
— Standort des Vorhabens
— die Kosten des Vorhabens
—  Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss) und
— Hohe der fiir das Vorhaben benétigten 6ffentlichen Finanzierung.
7. Berechnung von Beihilfeintensitat und beihilfefahigen Kosten (Artikel 7 AGVO)

Far die Berechnung der Beihilfeintensitét und der beihilfefdéhigen Kosten werden die Betrage vor Abzug von
Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. Die beihilfefahigen Kosten sind durch schriftliche Unterlagen zu
belegen, die klar, spezifisch und aktuell sein missen.

8. Kumulierungsregel (Artikel 8 AGVO)
Auf der Grundlage der AGVO gewahrte staatliche Beihilfen kénnen mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert
werden, sofern diese MaBnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefdhige Kosten betreffen. Mit anderen
staatlichen Beihilfen flr dieselben, sich teilweise oder vollstandig Uberschneidenden beihilfefahigen Kosten ist
eine Kumulation zulassig, wenn durch diese Kumulierung die héchste nach der AGVO fir diese Beihilfen
geltende Beihilfeintensitat beziehungsweise der hdchste nach der AGVO fur diese Beihilfen geltende
Beihilfebetrag nicht tUberschritten wird.

9. Beihilfefahige Kosten nach Artikel 14 AGVO

Beihilfeféhig sind Kosten im Sinne des Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe a, Absatz 6 Buchstabe b und Absatz 8
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AGVO.

10. Beihilfefahige Kosten nach Artikel 17 AGVO
Beihilfeféhig sind Kosten im Sinne des Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a, Absatz 3 Buchstabe a und Absatz 4
AGVO.

11. Beihilfeh6chstintensitaten nach Artikel 14 AGVO
Bei der Forderung ist die Beihilfehdchstintensitat geman Artikel 14 Absatz 12 zu beachten.

12. Beihilfeh6chstintensitaten nach Artikel 17 AGVO
Bei der Forderung sind die Beihilfehéchstintensitdten geman Artikel 17 Absatz 6 Buchstaben a und b zu
beachten.

13. Veréffentlichung und Information nach Art. 9 AGVO
Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen Uber jede Einzelbeihilfe von tber 100 000 Euro in der Regel
binnen sechs Monaten nach dem Tag der Gewahrung der Beihilfe in der Beihilfentransparenzdatenbank der
Européischen Kommission veréffentlicht werden.

Geltungsdauer der AGVO (Artikel 58 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 59 AGVO)

14. Die Freistellungstatbestande der AGVO gelten vorerst bis zum 31. Dezember 2026 zuzlglich einer
Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2027. Sollte die AGVO nicht verldngert oder
durch eine neue AGVO ersetzt werden, oder werden relevante inhaltliche Veranderungen der derzeitigen
AGVO vorgenommen, wird die Férderrichtlinie zur Einhaltung der neuen Vorgaben entsprechend Uberarbeitet
werden.

1 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
lber die Arbeitsweise der Europédischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283 vom 27.9.2014, S. 65),
die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 (ABI. L 167 vom
30.6.2023, S. 1)

Anderungsvorschriften
Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Anderung der
Férderrichtlinie Regionales Wachstum

vom 11. Juni 2024 (S&chsABI. S. 660)

Richtlinie des Sé&chsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz zur
Anderung der Férderrichtlinie Regionales Wachstum

vom 19. Mai 2026 (S&achsABI. S. 518)

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und
Klimaschutz Uber die geltenden Verwaltungsvorschriften des Sachsischen Staatsministeriums fiir
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz

vom 1. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 268)

http://web:3000 Fassung vom 19.05.2026 Seite 10 von 10



	Richtlinie  des Sächsischen Staatsministeriums  für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen  in strukturschwachen Räumen  (Förderrichtlinie Regionales Wachstum)
	I. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen
	II. Gegenstand der Förderung
	III. Zuwendungsempfänger
	IV. Zuwendungsvoraussetzungen
	V. Art und Umfang, Höhe der Förderung
	VI. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
	VII. Verfahren
	VIII. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage 1
	Förderfähige Branchen A

	Anlage 2
	Förderfähige Branchen B

	Anlage 3

	Änderungsvorschriften
	Zuletzt enthalten in

